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 Abteilung Militär und 
Bevölkerungsschutz 
Sektion Koordination Zivilschutz 
 

  
 

Allgemeines 
 

Lebensdauer von Rettungshelmen des Zivilschutzes 
 

Im Jahre 1994 wurden Rettungshelme für die Rettungspioniere des 
Zivilschutzes beschafft. Die Nutzungsdauer der Helmschalen wurde vom 
Hersteller, unter der Voraussetzung von normalen Einsatz- und 
Lagerbedingungen, auf 10 Jahre festgelegt. Für Helme, die täglich bis zu 
8 Stunden im Einsatz getragen werden, empfiehlt die SUVA eine 
Lebensdauer von 5 Jahren. Im Sinne einer möglichst einheitlichen 
Auslegung der Nutzungsdauer für Rettungshelme empfiehlt die 
Materialplattform des BABS vor jedem Einsatz eine Sichtkontrolle 
gemäss Merkblatt Nr. 8 “Schutzhelme“ durchzuführen. 
Wir bitten Sie, allfällig festgestellte Schäden bei der Sichtkontrolle, die 
nicht durch äussere Einwirkungen verursacht wurden, uns (Giovanni 
Fagone Tel. 062 835 31 63) zu melden.  
 

_______________________________ 
 

Technisches Handbuch Material 
Die ZSO haben je ein Exemplar der THM Revision 2005 mit 
Originalstempel erhalten. 
Die laufenden Änderungen finden Sie auch unter folgende Adresse: 
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/dokumen
te/unterlagenmaterial/matverz-ext-firmen.html 
oder sie werden durch die AMB an die ZS Kdt bzw. Materialwarte 
bekanntgegeben  
 

_________________________ 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/in
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Bestellformulare des BABS  

Alle offiziellen Bestellformulare sind unter folgender Internetadresse 
erhältlich: 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/d
e/home/dienstleistungen/grad/bestellformulare_leihmate
rial.html 

___________________________ 
 

Kleiderbestellung bei der AMB 
Sie haben die Möglichkeit, für Zivilschutzangehörige persönlichen 
Ausrüstungen unter folgender Internetadresse zu bestellen: 
 http://www.ag.ch/planung/de/pub/material.htm 

____________________________ 
 

Elektronische Materialbörse des BABS  
Sie gibt Ihnen die Möglichkeit ZS-Material, welches zur freien 
Verfügung deklariert wurde (Inventarliste Rubrik 99), zu verkaufen 
oder angebotenes Material zu kaufen. Die  Elektronische 
Materialbörse ist unter folgender Internetadresse verfügbar: 

http://wwwa2.vbs.admin.ch/internet/applications/babs/matb
oerse/start.asp 

____________________________ 
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